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Zusammenfassung

Die spezifischen Lebenssituationen indigener 

Völ­ker und die damit verbundenen Herausforde­

rungen für die Gewährl­eistung ihrer Rechte wer­

den seit den 70er Jahren zunehmend national­ 

und international­ diskutiert. Gl­eichzeitig rücken 

die Beiträge, die indigene Völ­ker zum Erhal­t na­

türl­icher gl­obal­er Güter l­eisten, immer mehr ins 

Bl­ickfel­d der Öffentl­ichkeit. Die zentral­en Pro­

bl­eme indigener Völ­ker in Lateinamerika und der 

Karibik stehen im Zusammenhang mit der noch 

unzureichenden Anerkennung und praktischen 

Berücksichtigung ihrer

	 l	 kul­turel­l­en/sprachl­ichen Besonderheiten 

im Rahmen pl­uriethnischer Gesel­l­schaften,

	

	 l	 gesel­l­schaftl­ichen Beteil­igung und eigenen 

Organisationsformen,  

	 l	 territorial­en Rechte, des Zugangs zu Land 

und Ressourcen und deren Nutzung sowie

	 l	 überproportional­en Armut und schl­ech­

teren Lebensbedingungen.  

International­ sind die Rechte indigener Völ­ker 

weitgehend anerkannt, unter anderem durch ver­

schiedene Regel­werke der Vereinten Nationen. 

Bisher gibt es ein völ­kerrechtl­iches Abkommen 

der International­en Arbeitsorganisation (ILO­Kon­

vention 169) von 1989. Die praktische Umsetzung 

dieser Rechte ist vor al­l­em das Anl­iegen der zuneh­

mend erstarkten Organisationen indigener Völ­ker. 

Die deutsche staatl­iche Entwickl­ungszusammen­

arbeit erkennt die besondere Situation der indige­

nen Völ­ker an und unterstützt ihre Beteil­igung 

auf verschiedenen Ebenen. Sie geht davon aus, 

dass eine aktive Beteil­igung indigener Völ­ker 

 unverzichtbar ist, um ihre Menschenrechte zu 

verwirkl­ichen und den sozial­en Zusammenhal­t  

in den Gesel­l­schaften zu stärken. Darüber hinaus 

ist ihre Einbeziehung unerl­ässl­ich, um zuneh­

mende Konflikte um Ressourcen und deren Ver­

teil­ung friedl­ich zu l­ösen und eine nachhal­tige 

Entwickl­ung zu fördern. Insbesondere in Ländern 

mit hohem indigenen Bevöl­kerungsanteil­ kön­

nen die Mil­l­enniums­Entwickl­ungsziel­e ohne  

die Anerkennung der Entwickl­ungsbeiträge  

von Indigenen und die konkrete Verbesserung 

ihrer Lebenssituation nicht erreicht werden.  

Die deutsche staatl­iche Entwickl­ungspol­itik wird 

ihre Zusammenarbeit stärker auf die Rechte, 

 Bedürfnisse und Organisationsprozesse indigener 

Völ­ker ausrichten. Einerseits werden in einem 

Querschnittsansatz indigene Völ­ker in al­l­en Vor­

haben angemessen einbezogen und ihre Bel­ange 

berücksichtigt. Andererseits werden indigene 

Organisationen direkt gefördert, sowohl­ auf 

 national­er Ebene al­s auch l­änderübergreifend 

(zum Beispiel­ Förderung indigener Dachorgani­

sationen). 

Regional­e Schwerpunkte l­iegen in Ländern und 

Regionen mit hohem indigenen Bevöl­kerungs­

anteil­ sowie in Lebens­ und Kul­turräumen von 

 international­er Bedeutung (zum Beispiel­ Ama­

zonasraum). 

Sektoral­e Schwerpunkte der Förderung sind: 

 l Demokratie, Zivil­gesel­l­schaft und öffent­

l­iche Verwal­tung, 

	 l	 Management natürl­icher Ressourcen und 

nachhal­tige l­ändl­iche Entwickl­ung,

	 l	 Friedensentwickl­ung und Krisenpräven­

tion sowie

	 l	 sozial­e Entwickl­ung. 
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Bei der Umsetzung stützt sich die deutsche Ent­

wicklungszusammenarbeit auf das vielfältige 

Instrumentarium staatlicher und nicht-staatli­

cher Akteure. Ihr Anspruch ist es, neben einer 

verstärkten Koordinierung und Verzahnung un­

tereinander auch erhöhte Eigenanstrengungen 

der Regierungen zu stimulieren.   

1	 Funktion des Konzeptes

Das übersektorale Konzept „Entwicklungszusam­

menarbeit mit indigenen Völkern in Lateiname­

rika und der Karibik“ ist eine Vorgabe des Bundes­

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) für die Gestaltung der ent­

wicklungspolitischen Zusammenarbeit (EZ) in 

Lateinamerika und der Karibik durch die bilate­

ralen staatlichen Durchführungsorganisationen. 

Für die nicht-staatliche EZ ist das Konzept Referenz­

rahmen, inhaltliche Empfehlung und Grundlage 

für die Abstimmung und Koordinierung. Es er­

setzt das „Konzept zur Entwicklungszusammen­

arbeit mit indianischen Bevölkerungsgruppen in 

Lateinamerika“ des BMZ aus dem Jahr 1996.� 

�	D aneben wurden folgende Untersuchungen und Konsultationspro­
zesse berücksichtigt: BMZ-Evaluierung des Konzeptes von 1996 in 
2000/2001; Erfahrungsauswertung der Zusammenarbeit mit indige­
nen Bevölkerungsgruppen und Organisationen in Bolivien, Ecuador 
und Guatemala (BMZ/GTZ 2004; in Zusammenarbeit mit staatlichen 
und nicht-staatlichen EZ-Organisationen); Workshop „Zusammenar­
beit mit indigenen Völkern“ 2002 in Boquete/Panama und internatio­
nales Seminar „Modelle der indigenen Entwicklung“ 2003, St. Cruz de 
la Sierra/Bolivien der GTZ Arbeitsgruppe „Indigene Völker und Entwick­
lung“ und internationale Tagung „Die internationale Indigenen-De­
kade und die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern“ 2004 in Quito.

Das Konzept verfolgt das Ziel, die Rechte und 

Interessen indigener Bevölkerungsgruppen in 

Lateinamerika und der Karibik�  im Rahmen der 

deutschen bilateralen und multilateralen EZ 

anzuerkennen und zu fördern. Seine Grundsätze 

leiten sich direkt aus den Anforderungen der ILO-

Konvention 169 über „indigene und in Stämmen 

lebende Völker in unabhängigen Ländern“ ab.  

�	D ie Ausführungen dieses Konzeptes beziehen sich im Wesentlichen  
auf Lateinamerika ohne Karibik, da der Anteil indigener Bevölkerungen 
an der jeweiligen Gesamtbevölkerung gering ist.



�Ent wicklungszusammenarbeit mit indigenen Völkern in Lateinamerika und der Karibik

2	 Wer sind indigene Völker?

Indigene Völker stellen mit 40 bis 50 Millionen  

Menschen zwischen acht und zehn Prozent der 

Gesamtbevölkerung Lateinamerikas und der Karibik 

dar. Es gibt jedoch keine allgemeingültigen Anga­

ben über den indigenen Bevölkerungsanteil, da 

sich Schätzungen und Zählungen je nach politi­

scher Ausrichtung und Erhebungsmethode stark 

unterscheiden. Indigene Völker leben in fast allen 

Ländern Lateinamerikas und bilden in einzelnen 

Ländern die größte ethnisch definierte Bevölke­

rungsgruppe oder sogar die Bevölkerungsmehr­

heit.� 

Die bevölkerungsstarken indigenen Völker (zum 

Beispiel die Quechua, Aymara und Maya) sind 

überwiegend auf die andinen beziehungsweise 

zentralamerikanischen Hochlandregionen kon­

zentriert. Eine Vielzahl zahlenmäßig kleinerer 

Völker verteilt sich auf infrastrukturell weniger 

erschlossene tropische Tieflandregionen wie  

zum Beispiel den Amazonasraum und das Chaco-

Gebiet. Darüber hinaus lebt auch ein erheblicher 

Anteil indigener Bevölkerungsgruppen in urba­

nen Ballungsräumen in Lateinamerika, vor allem 

in den Armengürteln der Großstädte.  

Mangels einer international anerkannten einheit­

lichen Definition stützt sich das vorliegende Kon­

zept auf eine Begriffsumschreibung�, die auch von  

�	 In einzelnen Ländern identifizieren sich auch afro-amerikanische Ge­
meinschaften und Bevölkerungsgruppen, die nicht auf vorkoloniale 
Existenz zurückgehen, als „indigene Völker“. Auch sie sind indigenen 
Organisationen angeschlossen oder nehmen deren Ziele und Rechte 
in Anspruch.

�	 Vom ehemaligen VN-Sonderberichterstatter José Martínez Cobo 1987 
eingeführte Arbeitsdefinition (sog. „Cobo-Definition“), die von der VN-
Arbeitsgruppe zu indigenen Bevölkerungen übernommen wurde und 
bis heute genutzt wird: VN Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1986/87.

der ständigen Arbeitsgruppe der Vereinten Natio­

 nen (VN) zu indigenen Bevöl­kerungen gebraucht 

wird. Demnach verfügen indigene Völ­ker über 

mindestens eine der fol­genden Charakteristika:

	 l	 direkte Nachkommen historischer, vorko­

l­onial­er Gesel­l­schaften,

	 l	 nicht dominierender Teil­ ihrer aktuel­l­en 

national­en Gesel­l­schaften,

	 l	 mit besonderem Bezug zu ihrem angestamm­

ten Territorium und ihrer ethnischen Iden­

tität,

	 l	 bestrebt, ihre kul­turel­l­e Eigenart sowie 

 eigene gesel­l­schaftl­iche Institutionen und 

Rechtssysteme zu erhal­ten und zu ent­

wickel­n sowie an spätere Generationen 

weiterzugeben.

Der Sel­bstidentifikation dieser Völ­ker, das heißt 

das Recht auf individuel­l­e und kol­l­ektive Eigen­

wahrnehmung der Zugehörigkeit zu einer dis­

tinkten Gruppe, wird heute grundl­egende Bedeu­

tung beigemessen. Sie spiegel­t sich auch in dem 

bis heute einzigen völ­kerrechtl­ich verbindl­ichen 

 ILO­Abkommen über „indigene und in Stämmen 

 l­ebende Völ­ker in unabhängigen Ländern“ wider.
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3	 Bezugsrahmen des Konzeptes

Der übergreifende Bezugsrahmen für die Förde­

rung indigener Völker in der EZ sind die Konven­

tionen der Vereinten Nationen wie die Menschen­

rechtskonventionen, die ILO-Konvention 169 

sowie die im Jahr 2000 vereinbarten Millenniums-

Entwicklungsziele in Verbindung mit der Millen­

niums-Erklärung.

Die Förderung indigener Völker erfolgt im Ge­

samtkontext der deutschen Entwicklungspolitik, 

die darauf ausgerichtet ist, die weltweite Armut 

zu bekämpfen, den Frieden zu sichern und die 

Demokratie zu verwirklichen, die Globalisie-

rung gerecht zu gestalten und die Umwelt zu 

schützen. Das BMZ orientiert sich am Leitbild 

einer weltweit nachhaltigen Entwicklung, die 

sich gleichermaßen in wirtschaftlicher Leistungs­

fähigkeit, sozialer Gerechtigkeit, ökologischer 

Tragfähigkeit und politischer Stabilität ausdrückt. 

Das im Jahre 2001 verabschiedete Aktionspro-

gramm 2015 (AP 2015) stellt die Strategie der 

Bundesregierung zur Umsetzung der entwick­

l­ungsrel­evanten Ziel­e der Mil­l­enniums­Erkl­ärung 

dar. Weitere Zusammenhänge bestehen insbe­

sondere mit fol­genden Sektor­ und Regional­kon­

zepten des BMZ:

	 l	 Sektorübergreifendes Konzept Krisenprä­

vention, Konfliktbearbeitung und Friedens­

förderung (2005)

	 l	 Entwickl­ungspol­itischer Aktionspl­an für 

Menschenrechte 2004 – 2007: Menschen 

haben ein Recht auf Entwickl­ung (2004)

	 l	 Sektorkonzept Wal­d und nachhal­tige Ent­

wickl­ung (2002)

	 l	 Konzept für die Förderung der gl­eichbe­

rechtigten Beteil­igung von Frauen und 

Männern am Entwickl­ungsprozess (2001)

	 l	 Lateinamerika­Konzept des BMZ (2000)
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4	 Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit 
mit indigenen Völkern 

Die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern stellt 

heute eine Voraussetzung für eine erfolgreiche  

Armutsbekämpfung dar. Vor allem in Ländern 

mit hohem indigenen Bevölkerungsanteil lassen 

sich die Millenniums-Entwicklungsziele nur er­

reichen, wenn die Potenziale indigener Völker in 

den Entwicklungsprozess einbezogen und ihre 

spezifischen Interessen und Bedürfnisse berück­

sichtigt werden.

Die fortgesetzte Ausgrenzung indigener Völker 

verhindert nicht nur deren Entwicklungschan­

cen, sondern birgt Konfliktpotenzial mit Auswir­

kungen auf die politische Stabilität der lateiname­

rikanischen Länder. Dies zeigen die Beispiele des 

Chiapas-Aufstandes in Mexiko (1994), des Bürger­

krieges in Guatemala und der sozialen Unruhen 

in Ecuador (seit 1990). Zur Entwicklung friedvol

ler, demokratischer, multikultureller und multi

ethnischer Gesellschaften und zur Umsetzung 

der Menschenrechte ist die aktive Beteiligung 

aller Bevölkerungsgruppen, einschließlich der 

indigenen, unabdingbar. Die Zusammenarbeit 

zwischen Staat und Zivil­gesellschaft und die Stär­

kung eines multikulturel­len Dialogs werden 

immer wichtiger, um zunehmenden Konflikten 

vorzubeugen oder diese friedl­ich auszutragen. 

Auch die wirtschaftliche Entwicklung der l­atein­

amerikanischen Partnerl­änder wird beeinträch­

tigt, wenn das Potenzial­ der indigenen Völ­ker 

wegen Diskriminierung und Benachteil­igung 

(Rechtsunsicherheit, Zugangsbarrieren zu Finanz­

dienstl­eistungen) sowie mangel­s Bil­dungs­ und 

Ausbil­dungschancen ungenutzt bl­eibt. 

Indigene Völ­ker l­eisten dort, wo sie noch in un­

mittel­barer Nähe zu natürl­ichen Ressourcen und 

biol­ogischer Viel­fal­t l­eben und wirtschaften, dank 

ihres über viel­e Generationen überl­ieferten Wis­

sens einen unschätzbaren Beitrag zur Erhaltung 

der Biodiversität und damit zur Zukunft unserer 

Erde. Frauen spiel­en dabei eine wichtige, interna­

tional­ anerkannte Rol­l­e.  

Darüber hinaus stel­l­en indigene Kulturen auch 

einen bedeutenden Teil des Weltkulturerbes dar 

und damit – in Anerkennung der Eigentumsrechte 

indigener Völ­ker – ein unerl­ässl­iches Potenzial­ für 

die Entwickl­ung ihrer Staaten und Gesel­l­schaften.



� Ent wicklungszusammenarbeit mit indigenen Völkern in Lateinamerika und der Karibik

5	 Die Situation indigener Völker 
	 in Lateinamerika

5.1 	 Sozioökonomische Bedingungen

Indigene Völker sind in den Ländern Lateiname­

rikas immer noch weitgehend vom politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben 

ausgeschlossen und in besonderem Maße Opfer 

von Menschenrechtsverletzungen. Ihre Lebens

bedingungen sind wesentlich schlechter als 

die der nicht-indigenen Bevölkerung und ge­

prägt von extremer Armut, geringerer Lebens­

erwartung, höherer Kindersterblichkeit, schlech­

terer Schulausbildung, höherer Analphabeten­

rate, geringeren Einkommens- und Beschäfti­

gungschancen, Beschränkungen beim Zugang zu 

Land, Gütern der öffentlichen Grundversorgung 

und Einrichtungen der Infrastruktur sowie ein­

geschränkten Möglichkeiten zur freien Willens­

bildung, politischen Mitgestaltung und Selbst­

bestimmung. Die nachfolgende Auswahl von 

Daten belegt dies beispielhaft:  

Indigener 
Anteil an 
Gesamt-

bevölkerung

Extreme Armut 
(�00�)

Bildung
(in absolvierten 

Schuljahren)

Gesundheit
(Anteil an Geburten 
mit professioneller 

Hilfe)

indigene nicht­    
indigene

indigene nicht­    
indigene

indigene nicht­    
indigene

Bolivien 62 %      52,0 %       27,0 %  5,9 J.      9,6 J.        30 % 55 %

Ecuador 35 %      56,0 %       25,0 % 6,9 J.     9,6 J. 33 %       82 %

Guatemala 39 %       24,3 % 0     6,5 % 3,5 J.    6,3 J. 15 %      51 %

*        J. = Jahre  
**      Einschließlich aller ethnischen minderheiten in Ecuador. 
***   nach anderen Quellen wesentlich höher.

         Quelle: weltbank (gillette Hall and Harry anthony Patrinos): indigenous Peoples, Poverty and Human development in latin america 1994 �� 2004, indigenous Peoples, Poverty and Human development in latin america 1994 �� 2004, 1994 �� 2004,  
   mai 2005.

***

*

**

Interventionen in indigenen Lebensräumen, 

zum Beispiel durch Bergbau, Erdölförderung oder 

die infrastrukturelle Erschließung von entlegenen 

Landesteilen wie im Amazonasraum, werden von 

den Regierungen der Partnerländer häufig als 

strategische Maßnahmen im Interesse der Wirt­

schafts-, Sozial- und Sicherheitspolitik begründet. 

Indigene Völker verfügen oftmals nicht über die 

politischen oder juristischen Instrumente, ihre 

Rechte und Interessen in pol­itischen und wirt­

schaftl­ichen Verhandl­ungsprozessen wirksam zu 

vertreten.  

Die Fol­gen von Zerstörung und Einengung der 

l­ändl­ichen Lebens­ und Wirtschaftsräume sind 

häufig Entwurzel­ung durch Abwanderung in 

die Armutsgürtel der Städte sowie Migration in 

Nachbarl­änder oder die Vereinigten Staaten von 
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Amerika und Europa. Dies betrifft in erster Linie 

junge Männer, während Frauen, Kinder und al­te 

Menschen in den Dörfern zurückbl­eiben.  

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind die 

Positionen indigener Völ­ker und ihrer Organisa­

tionen sehr differenziert und bewegen sich im 

Spannungsfeld zwischen „traditionellen“ und 

„modernen“ Vorstellungen. Diese reichen von 

der Bewahrung überl­ieferter, an intakte Lebens­

räume und Subsistenzwirtschaft (Jagd, Fischerei, 

Wanderfel­dbau) gebundene Lebensweisen bis 

hin zu ethnisch begründeten Gegenentwürfen 

zum marktwirtschaftl­ichen Gesel­l­schaftsmodel­l­ 

(zum Beispiel­ Rekonstruktion indigener Traditio­

nen wie Reziprozität). Dies führt auch zu Spannun­

gen innerhal­b der indigenen Völ­ker und zwischen 

den Generationen.

5.� Indigene politische Organisationen

Indigene Gemeinschaften haben aktive und pas­

sive Formen des Widerstandes entwickel­t, um 

sich gegen die Verl­etzung ihrer Rechte, erzwun­

gene Akkul­turation und gesel­l­schaftl­iche Aus­

grenzung zur Wehr zu setzen. Seit den 70er Jah­

ren ist eine Vielzahl indigener Organisationen 

entstanden, die eine aktive und oft wirksame 

Interessensvertretung der eigenen Bel­ange 

übernommen haben. In viel­en Ländern sind indi­

gene Organisationen mittl­erweil­e handl­ungs­

fähige pol­itische Akteure, die national­e Pol­itiken 

 wesentl­ich beeinflussen, etwa bei Nutzungskon­

flikten um Land und natürl­iche Ressourcen, 

 Bil­dungsreformen sowie Dezentral­isierung. In 

manchen Staaten waren oder sind sie mit eigenen 

Parteien oder Bündnissen an der Regierungsver­

antwortung beteil­igt (Ecuador) oder haben diese 

übernommen (Bol­ivien). 

Die in den l­etzten drei Jahrzehnten deutl­ich ge­

wachsene politische Organisationskraft indige­

ner Völ­ker und der international­e pol­itische Druck 

führten in viel­en Ländern zu einer formal­en Aner­

kennung ihrer Rechte. In Lateinamerika vollzog 

sich dieser Wandel vor dem Hintergrund der um­

fassenden Demokratisierungswellen, welche auch 

die politischen Handlungsspielräume und Einfluss­

möglichkeiten für Indigene erweitert haben.  

Forderungen nach Absicherung ihrer Rechtsan-

sprüche, insbesondere ihrer traditionellen Lebens-

räume („Territorien“) und Naturressourcen, nach 

Anerkennung ihres Rechts auf Selbstbestim-

mung� sowie nach gleichberechtigter Beteili-

gung an gesellschaftlich relevanten Prozessen 

finden national wie international mehr Gehör.  

Auf nationaler Ebene hat sich in den meisten latein­

amerikanischen Staaten die allgemeine rechtliche 

Situation indigener Völker zumindest nominell 

verbessert, und der multiethnische oder multikul­

turelle Charakter dieser Gesellschaften ist in zahl­

reichen Verfassungen mittlerweile anerkannt.�

Auf regionaler Ebene ist die Organisation der 

Amerikanischen Staaten (OAS) von Bedeutung.  

Der Inter-Amerikanische Gerichtshof und auch 

die Inter-Amerikanische Kommission haben wich­

tige Entscheidungen und Urteile zu den Rechten 

Indigener aufgrundlage der Amerikanischen 

Menschenrechtskonvention getroffen. Diese Ur­

teile haben direkt zur Verwirklichung indigener 

Rechte in Lateinamerika beigetragen. Erwähnens­

wert ist auch das seit 1953 als OAS-Sonderorgani­

sation anerkannte Interamerikanische Indige

neninstitut (���������������������������������  Instituto Indigenista Interameri­

cano��������������������������������������������     , III), welches insbesondere die Forschungs­

aktivitäten zu indigenen Völkern der 16 Mitglieds­

länder koordiniert.

�	D ie ILO 169 formuliert in Artikel 7.1. den Begriff Selbstbestimmung wie 
folgt: „Die betreffenden Völker müssen das Recht haben, ihre eigenen 
Prioritäten für den Entwicklungsprozess, soweit er sich auf ihr Leben, 
ihre Überzeugungen, ihre Einrichtungen und ihr geistiges Wohl und 
das von ihnen besiedelte oder anderweitig genutzte Land auswirkt, 
festzulegen und soweit wie möglich Kontrolle über ihre wirtschaft­
liche, soziale und kulturelle Entwicklung auszuüben.“

�	D ie Anerkennung der nationalen Gesellschaft und/oder der Nation als 
multiethnisch oder multikulturell (teilweise pluriethnisch und pluri­
national genannt) erfolgte in den Verfassungen von Bolivien, Brasilien, 
Ecuador, Guatemala, Kolumbien, Nicaragua, Panama, Paraguay und 
Venezuela, vgl. Analyse lateinamerikanischer Rechtssysteme in �����„Pue­
blos Indígenas y derechos constitucionales en América Latina: Un pa­
norama�������������������������������������������������������������         “, DED Bolivien (Hrg.), Beiträge von G. Barié, 2004, CD-ROM.  
2. Aufl., La Paz/Bolivien.
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Der 1992 gegründete Fondo Indígena (FI, Ent­

wicklungsfonds der indigenen Völker Lateiname­

rikas und der Karibik) spielt eine besondere Rolle 

für die politische Anerkennung indigener Völker 

und ihre Unterstützung durch die internationale 

Zusammenarbeit. Ihm gehören 18 lateinamerika­

nische und drei europäische Länder an.� Seine be­

sondere Bedeutung gründet auf dem Mandat als 

Dialogforum von Regierungen, indigenen Orga­

nisationen und Geberinstitutionen.   

�	D er “����������������������������������������������������������������          Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América La­
tina y el Caribe�� ����������������������������������������������������      ” wurde am 24.07.1992 auf dem II. Iberoamerikanischen 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Madrid gegründet 
und mit der VN-Resolution 30177 (Juli 1992) konstituiert. Mitglieder 
sind: Argentinien, Belgien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Uruguay und 
Venezuela.

Eine der wenigen überregional und international 

anerkannten indigenen Organisationen ist der 

Dachverband der indigenen Organisationen der 

Amazonasregion (�����������������������������   Coordinadora de las Organiza­

ciones Indígenas de la Cuenca Amazónica��, COICA). 

Er repräsentiert die Mehrzahl der indigenen Völ­

ker im tropischen Tiefland Südamerikas und stellt 

in zahlreichen übergeordneten Gremien und Pro­

zessen deren wichtigsten Lobbyverband dar.
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6	 Internationale und bilaterale Bemühungen 
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 
indigener Völker

6.1	 Regelwerke, Konferenzen und 

Mechanismen der Vereinten Nationen

­Die Grundlage der Diskussion um die Anerkennung 

indigener Völker und ihrer Rechte bilden die im 

Rahmen der VN getroffenen internationalen Ver­

einbarungen und Abkommen über die politischen 

und bürgerlichen sowie die wirtschaftlichen, so­

zialen und kulturellen Menschenrechte.�  Darüber 

hinaus bestehen die Abkommen zur Beseitigung 

jeder Form von rassischer Diskriminierung, zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von 

Frauen sowie die Kinderrechtskonvention.�

Für indigene Völker gibt es bisher nur ein spezifi­

sches Regelwerk mit Völkerrechtsstatus: die ILO-

Konvention 169 über „Indigene und in Stämmen 

lebende Völker in unabhängigen Ländern“.10  

Die Konvention erkennt das Recht indigener Völ­

ker auf eigenes, meist historisch begründetes 

Land, auf ihre Kulturen und Sprachen sowie auf 

�	 Universal Declaration of Human Rights, 1948; Internationaler Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte, VN; 1966 verabschiedet und in 1976 
in Kraft getreten. Insbesondere Artikel 27 ist von großer Bedeutung für 
indigene Bevölkerungsgruppen: „In Staaten mit ethnischen, religiösen 
oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderhei­
ten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen An­
gehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre 
eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen 
Sprache zu bedienen.“ Der Menschenrechtsausschuss hat diesen Arti­
kel zugunsten von Indigenen in der Allgemeinen Bemerkung 23 inter­
pretiert.

	I nternationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Men­
schenrechte, VN, 1966 verabschiedet und 1976 in Kraft getreten. 

�	 VN-Abkommen über die Beseitigung jeder Form von rassischer Diskri­
minierung, 1965 verabschiedet, 1969 in Kraft getreten; VN-Abkommen 
über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung gegen Frauen, 
welches die Rechte aller Frauen kodifiziert. 1980 verabschiedet und 
1981 in Kraft getreten; Art. 30 des VN-Abkommens über die Rechte des 
Kindes, 1989 verabschiedet und 1990 in Kraft getreten. 

10	I nternationale Arbeitsorganisation (ILO) Konvention Nr. 169, „Überein­
kommen über Indigene und in Stämmen lebende Völker in unabhän­
gigen Ländern“, Genf, 1989 verabschiedet, 1991 in Kraft getreten.  
Sie ersetzte die ILO-Vorgängerkonvention Nr. 107 aus dem Jahr 1957.  

einen eigenen selbstbestimmten Weg im Entwick­

lungsprozess an. Sie verpflichtet die unterzeich­

nenden Regierungen auf Mindeststandards und 

Konsultationen bei der Achtung und Umsetzung 

dieser Rechte und betont den besonderen Beitrag 

indigener Völker zur kulturellen Vielfalt. Die Kon­

vention wurde bisher von 17 Staaten ratifiziert.11  

In Deutschland ist der Diskussionsprozess um die 

Ratifizierung noch nicht abgeschlossen.

Von 1982 bis 2005 vertrat die Arbeitsgruppe zu 

indigenen Bevölkerungsgruppen der  VN-Men-

schenrechtskommission12  die Belange zu den 

Rechten indigener Völker in den Vereinten Natio­

nen. Auf Empfehlung der VN-Weltkonferenz über 

Menschenrechte (1993)13  proklamierten die VN 

1995 die „Internationale Dekade der indigenen 

Bevölkerungen“ (1994 – 2004) mit dem Motto 

­„Indigene Völker – Partnerschaft in Aktion“.14   

Ziel dieser Dekade war es, die internationale Zu­

sammenarbeit mit indigenen Völkern in den 

11	 Die Konvention 169 wurde bisher von folgenden Ländern ratifiziert: 
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guate­
mala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru, Venezuela, Fidschi, 
die Niederlande, Norwegen und Dänemark. Für Panama und El Salvador, 
die nur die Vorläuferkonvention 107 ratifizierten, bleibt erstere verbind
lich. Die Konvention stellt klar, dass die Verwendung des Begriffs �����„peo­
ples�����������������������������������������������������������������       “ (Völker) keine Anerkennung im völkerrechtlichen Sinne bedeutet.

12	 Die Menschenrechtskommission wurde im Juni 2006 durch den Men­
schenrechtsrat ersetzt. In welcher Form die Arbeit der Arbeitsgruppen, 
einschließlich der für indigene Völker, fortgesetzt wird, stand noch 
nicht fest.  

13	����������������������������������������������������������������         Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on 
Human Rights�������������  , Wien, 1993.

14	R esolutionen der VN-Generalversammlung: A/RES/48/163; A/RES/49/214; 
A/RES/50/157
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­Bereichen­Menschenrechte,­Umwelt,­Gesundheit,­

Kultur­und­Bildung­auszubauen.­Sichtbare­Er­

folge­waren­die­Berufung­eines­VN-Sonderbe-

richterstatters­für­indigene­Fragen­(2001),­die­

Gründung­des­Ständigen Forums für indigene 

Fragen­(2002)­im­Rahmen­des­Wirtschafts­­und­

Sozialrats­(ECOSOC)­sowie­die­verfassungsrecht­

lichen­Verbesserungen­für­die­indigenen­Völker­

in­einigen­Ländern.­Die­Dekade­trug­insgesamt­

noch­nicht­dazu­bei,­die­allgemeine­Lebenssitua­

tion­der­indigenen­Völker­zu­verbessern.

Angesichts­dieser­unbefriedigenden­Bilanz­be­

schloss­die­VN­Generalversammlung­im­Dezember­

2004­die­Ausrufung­einer­Zweiten Internationa-

len Dekade der indigenen Völker der Welt­für­

den­Zeitraum­2005­–­2014.15­­Sie­fordert­die­inter­

nationale­Gemeinschaft­zu­verstärkten­Bemühun­

gen­zur­Umsetzung­der­im­wesentlichen­identi­

schen­Dekaden­Ziele­und­zur­Verabschiedung­der­

angestrebten­VN­Erklärung­über­indigene­Völker­

auf.­Als­einer­der­ersten­Schritte­beschloss­die­60.­VN­

Generalversammlung­das­Aktionsprogramm­für­

die­Zweite­Internationale­Dekade­der­­indigenen­

Völker­der­Welt.16­­In­der­Zweiten­Internationalen­

Dekade­konnte­ein­Fortschritt­erzielt­werden:­

Ende­Juni­2006­verabschiedete­der­neugegrün­

dete­VN­Menschenrechtsrat­die­Erklärung­zu­den­

15	 Resolution der VN-Generalversammlung vom 20. Dezember 2004  
(A/RES/59/174): Zweite internationale Dekade der indigenen Völker  
der Welt.

16	 Resolution der VN-Generalversammlung vom 7. Februar 2005  
(A/RES/60/142)

Rechten­indigener­Völker.17­­Sie­wurde­der­VN­

­Generalversammlung­zur­Verabschiedung­weiter­

geleitet.­

Darüber­hinaus­hat­es­keine­der­großen­Weltkon-

ferenzen der 90er Jahre1�­­versäumt,­im­jeweili­

gen­thematischen­Zusammenhang­auf­die­Rechte­

und­Beiträge­indigener­Völker­zur­nachhaltigen­

Entwicklung­hinzuweisen,­ohne­jedoch­eine­ver­

bindliche­Anerkennung­zu­erreichen.­

6.2	 Leitlinien	multilateraler	und	bilateraler	

Geber

Eine­Reihe­multilateraler­Organisationen­erstellte­

in­den­vergangenen­Jahren­eigene­Strategien­und­

Leitlinien­zur­Zusammenarbeit­mit­indigenen­

Völkern.

Der­Rat­der­Europäischen Union (EU)­verabschie­

dete­im­November­1���­Grundsätze­und­Leitlinien­

für­die­EZ­mit­indigenen­Völkern.­Darin­wird­die­

grundsätzliche­Berücksichtigung­der­Rechte­und­

Anliegen­der­indigenen­Völker­als­Querschnitts­

aufgabe­sowie­Grundsatzthema­des­Politikdialogs­

festgeschrieben. Die hier definierten Kriterien 

und­Ansatzpunkte­sollen­auch­in­der­bilateralen­

17	 Beschluss des VN-Menschenrechtsrats vom 23. Juni 2006 (A/HRC/1/L.3)

18	 Konferenz der VN über Umwelt und Entwicklung UNCED (Rio de ���������Janeiro��, 
1992), v.a. Agenda 21, Kapitel 26 und Konvention über die biologische 
Vielfalt Artikel 8j (Schutz traditionellen Wissens indigener und lokaler 
Gemeinschaften) sowie

l	 Rio+10 (Johannesburg 2002), Erklärung über nachhaltige Entwick­
lung, Artikel 25

l	W eltbevölkerungskonferenz (Kairo, 1994)
l	W eltfrauenkonferenz (Peking, 1995)
l	 Habitat II (Istanbul, 1996)
l	 VN-Konferenz gegen Rassismus (Durban, 2001)
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EZ­der­EU­Mitgliedsländer­zum­Ausdruck­kom­

men.1�

Die­Weltbank­hat­ihre­Leitlinien­in­einem­um­

fangreichen­Konsultationsprozess­überprüft­und­

2005­eine­aktualisierte­Fassung­(OP­4.10)­vorge­

legt.­Der­Internationale­Fonds­für­landwirtschaft­

liche­Entwicklung­(IFAD)­hat­1��2­mit­dem­Regio­

nalprogramm­für­indigene­Bevölkerungsgrup­

pen­im­Amazonasbecken­in­der­Umsetzung­der­

Konzepte­die­Vorreiterrolle­eingenommen.­Die­

Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB)­

verabschiedete­Anfang­2006­ihre­überarbeiteten­

operationalen­Leitlinien.­Beide­Regelwerke­ent­

halten­verbindliche­Vorgaben,­in­welcher­Form­

indigene­Völker­an­Projekten,­die­sie­direkt­oder­

indirekt­betreffen,­zu­beteiligen­sind.­

Neben­Deutschland­haben­auch­Dänemark,­Groß­

britannien,­die­Niederlande,­Norwegen­und­Spa­

nien­eigene­Konzepte­für­ihre­EZ­mit­indigenen­

Völkern­entwickelt.

6.3	 Bisherige	Ausrichtung	der	deutschen	

Entwicklungszusammenarbeit

Das­BMZ­leistet­seit­den­60er­Jahren­vor­allem­

über­Zuwendungen­für­die­nicht­staatliche­EZ­

kirchlicher­Organisationen­und­seit­den­70er­Jah­

ren­auch­über­staatliche­Träger­Unterstützung­für­

indigene­Völker­in­Lateinamerika.­Seit­Mitte­der­

�0er­Jahre­wurden­bilaterale­Vorhaben­auch­­

direkt­mit­nationalen­und­regionalen­indigenen­

Organisationen­geplant­und­durchgeführt.

Die­Ausrichtung­der­bilateralen­Zusammenarbeit­

hat­sich­im­Laufe­der­Jahre­grundlegend­geändert,­

insbesondere­seit­der­Verabschiedung­des­„BMZ-

19	 Entschließung des EU-Rates zu indigenen Völkern im Rahmen der EZ  
der Gemeinschaft und der EU-Mitgliedstaaten v. 28.11.1998; Nr. 13461/98: 
„Indigene Völker im Rahmen der EZ der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedsstaaten“;  Schlussfolgerungen des EU-Rats über 
indigene Völker vom 18. November 2002 auf Grundlage des Berichts 
der Kommission an den Rat vom 11. Juni 2002 über die Überprüfung der 
Fortschritte bei der Arbeit mit indigenen Völkern [KOM (2002) 291].

Konzeptes zur Entwickungszusammenarbeit 

mit indianischen Bevölkerungsgruppen in La-

teinamerika“ von 1996 und infolge der interna­

tionalen Vereinbarungen und Initiativen. Der ur­

sprüngliche paternalistische Entwicklungsansatz 

wurde zunehmend durch partizipative Ansätze 

ersetzt, bei denen indigene Partnerorganisationen 

sich bereits an der Planung der Vorhaben beteilig­

ten. Regional konzentrierte sich die Zusammen­

arbeit vor allem auf die Andenländer, das Amazo­

nasbecken, das Chaco-Gebiet und Guatemala, ent­

sprechend den hohen indigenen Bevölkerungsan­

teilen und ihrer Rolle in wichtigen Entwicklungs- 

und Kooperationsbereichen, wie zum Beispiel dem 

Schutz und der Nutzung der Naturressourcen, der 

Krisenprävention und der Friedensentwicklung. 

Thematisch standen bei der Förderung indigener 

Gemeinschaften folgende Bereiche im Vordergrund: 

selbsthilfeorientierte Armutsbekämpfung, ländli­

che Entwicklung, Verbesserung der Grundbildung 

(Einführung von zweisprachiger interkultureller 

Bildung), Basisgesundheitsdienste und Friedens­

erziehung (psychosoziale Gesundheit, Versöhnung). 

Aufgrund der internationalen Bedeutung des 

Tropenwaldschutzes und des substanziellen 

Beitrags indigener Völker nahm die Zusammen­

arbeit mit indigenen Völkern bei der Demarkie­

rung ihrer Gebiete und der Durchführung von 

Demonstrationsprojekten im Rahmen des PPG-7-

Programms20 im Amazonasraum einen großen 

Stellenwert ein. Indigene Akteure spielten auch 

eine zunehmend wichtige Rolle in Vorhaben zur 

Umsetzung der Biodiversitätskonvention und an­

derer Rio-Konventionen.

Darüber hinaus gab es erste Ansätze für die insti­

tutionelle Förderung von indigenen Verbänden 

und Organisationen, um ihre Fähigkeiten zur Arti­

20	Internationales Pilotprogramm zur Bewahrung der tropischen Regen­
wälder in Brasilien
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kul­ation eigener Interessen und zur Umsetzung 

eigener Entwickl­ungsprogramme zu stärken.  

eine 2000/2001 durchgeführte Evaluierung des 

BMZ-Konzeptes zur Entwickl­ungszusammen­

arbeit mit indianischen Bevöl­kerungsgruppen in 

Lateinamerika von 1996 zeigte einen noch nicht 

ausreichenden Wirkungsgrad in der Planung 

und Durchführung von Vorhaben. Auch im 

 Pol­itikdial­og wurde das Konzept nicht ausreichend 

aufgegriffen und war in der deutschen und l­atein­

amerikanischen Organisationenl­andschaft kaum 

bekannt. Erfol­ge waren in einzel­nen Sektoren 

(unter anderem Tropenwal­dschutz, Demarkie­

rung, l­ändl­iche Entwickl­ung, interkul­turel­l­e zwei­

sprachige Erziehung) zu verzeichnen. Vorhaben, 

die nicht spezifisch auf indigene Ziel­gruppen aus­

gerichtet waren, bezogen diese meist nicht in die 

Projektkonzeption mit ein und stel­l­ten so keine 

rechtzeitige und ausreichende Beteil­igung sicher. 

Dies bestätigte die im Auftrag des BMZ durchge­

führte Erfahrungsauswertung am Beispiel­ der 

Länder Bol­ivien, Ecuador und Guatemal­a (2004).�1  

Die Ergebnisse und Empfehl­ungen der Erfahrungs­

auswertung wurden in einem Konsul­tationsprozess 

mit Vertreterinnen und Vertretern indigener und 

international­er Organisationen diskutiert und von 

ihnen bestätigt. Die wichtigsten Empfehlungen 

aus der Erfahrungsauswertung waren fol­gende: 

	 l	 bessere Verankerung der Bel­ange indigener 

Völ­ker in der bil­ateral­en EZ, insbesondere in 

al­l­en Vorhaben zur guten Regierungsführung, 

21  Vgl. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit: Erfahrungsauswer­
tung der Zusammenarbeit mit indigenen Bevölkerungsgruppen und 
Organisationen in Bolivien, und Guatemala, Band 1/2, Eschborn.

	 l	 verstärkte Sensibil­isierung und erhöhte 

fachl­iche Kompetenz der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im BMZ und in den Durch­

führungsorganisationen (erweiterte Kapa­

zitäten zur Behandl­ung des Themas, Moni­

toring­ und Eval­uierungsinstrumente), 

	 l	 intensivere Behandl­ung des Themas im 

pol­itischen Dial­og mit den Partnerl­ändern 

und in Strategiepapieren (Sektorschwer­

punktpapiere (SSP), Länderkonzepte),

	 l	 Einbeziehung indigener Völ­ker und Orga­

nisationen al­s zentral­e Akteure in Pl­anung 

und Umsetzung,

	 l	 Verbindung der Demokratieförderung mit 

interkul­turel­l­em Dial­og,

	 l	 Berücksichtigung und Unterstützung des 

Themas in Krisenprävention und Konflikt­

bearbeitung, 

	 l	 Nutzung von Synergieeffekten zwischen 

 regional­en grenzüberschreitenden und 

 bil­ateral­en Vorhaben.

Insgesamt forderten indigene Vertreterinnen 

und Vertreter mehr Beteil­igung bei bil­ateral­en 

und regional­en Vorhaben mit staatl­ichen Institu­

tionen und ein größeres Maß an direkter Zusam­

menarbeit.��

22	Vgl. Ergebnisse der internationalen Tagung „Die internationale Indige­
nen-Dekade und die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern“, 2. Tag 
(Quito, Oktober 2004), COICA, Fondo Indígena, CICA (Consejo Indígena 
de Centro���������américa)�.
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7	 Strategische Ausrichtung der Förderung

7.1 Ziel und Grundsätze

Das Ziel der deutschen Entwickl­ungspol­itik ist es, 

ihre EZ in Lateinamerika stärker auf die Rechte, 

Interessen, Bedürfnisse und Organisationspro­

zesse indigener Völ­ker auszurichten. Indigene 

Völ­ker sol­l­en bei der Artikul­ation, Wahrnehmung 

und Durchsetzung ihres Rechts auf sel­bstbe­

stimmte Entwickl­ung, soweit sich dieses auf ihr 

Leben und das von ihnen besiedel­te oder ander­

weitig genutzte Land bezieht, besser unterstützt 

werden. 

Dabei gel­ten für die deutsche bil­ateral­e und mul­ti­

l­ateral­e EZ fol­gende Grundsätze:

	 l	 Beitrag zur Verwirkl­ichung von pol­itischen  

und bürgerl­ichen sowie wirtschaftl­ichen, 

sozial­en und kul­turel­l­en Menschenrech­

ten, einschl­ießl­ich der Gl­eichberechtigung 

der Geschl­echter, 

	 l	 Gewährl­eistung von Chancengl­eichheit 

und Nichtdiskriminierung,

	 l	 Partizipation und Empowerment im Rahmen 

mul­tiethnischer und mul­tikul­turel­l­er 

Pol­itiken des Staates sowie friedl­icher und 

demokratischer Prozesse,

	 l	 Vermeidung nachteil­iger Auswirkungen 

auf indigene Völ­ker (Do-no-harm­Prinzip)�3,

23	Die zentrale Regel für die EZ in Konfliktsituationen ist die von Mary B. 
Anderson formulierte Grundregel Do no harm. Nach diesem Prinzip 
sollen unintendierte Folgen von humanitärer Hilfe und EZ und unge­
wollte Konfliktverschärfungen erkannt, vermieden und abgefedert 
werden und friedensfördernde und die Gegensätze zwischen den 
Konfliktparteien überbrückende Effekte gezielt verstärkt werden.

	 l	 Einhal­tung des free prior informed consent24 

indigener Völ­ker und ihrer Organisationen 

bei der Pl­anung und Durchführung von 

Vorhaben, die ihre Bel­ange betreffen,

	 l	 konkrete Verbesserungen der Lebensbe­

dingungen indigener Völ­ker entsprechend 

ihren kul­turspezifischen Vorstel­l­ungen.

Dabei gil­t, dass strukturel­l­e Verbesserungen für 

indigene Völ­ker auch bei externer Unterstützung 

in erster Linie von den Eigenanstrengungen 

und Entscheidungen der betroffenen indige-

nen und nicht-indigenen Bevölkerungen und 

Regierungen in den Partnerl­ändern abhängen. 

Die deutsche EZ kann diese Bemühungen unter­

stützen, aber nicht ersetzen (Subsidiaritätsprin­

zip).

7.�  Umsetzung in der multilateralen und 

bilateralen Zusammenarbeit

In den verschiedenen Handl­ungsfel­dern ihrer 

Zusammenarbeit wird sich die deutsche EZ vor 

Ort und in entsprechenden Gremien für die Um­

setzung der Menschenrechte der indigenen Völ­­

ker, die Beachtung des free prior informed consent, 

sowie die Verstärkung positiver und die Vermei­

dung negativer Auswirkungen von EZ­Maßnah­

men auf indigene Völ­ker einsetzen. 

24	Diese Bezeichnung beschreibt den Grundsatz der freien, rechtzeitigen 
und informierten Zustimmung zum Schutz indigener Völker, der in 
Dokumenten internationaler Menschenrechtsabkommen anerkannt 
wurde.
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Wichtige­Ansatzpunkte­hierfür­sind:

	 l	 Geberkoordination und Harmonisie-

rung­zur­gemeinsamen­Umsetzung­inter­

nationaler­Initiativen­und­Kooperations­

programme­(beispielsweise­Policy-Based 

Loans, Sector-Wide Approaches­wie­Educa-

tion for all),

	 l	 Mitgestaltung­von­Strategiepapieren­zur­

Armutsminderung­(insbesondere­Poverty 

Reduction Strategy Papers,­PRSP)­und­deren­

Umsetzungsprozessen­(im­Sinne­expliziter­

Berücksichtigung­indigener­Anliegen),

	 l	 Mitgestaltung­von­Länder- und Regional-

strategien anderer Geber,­einschließlich­

der­EU­sowie­von­international­unterstütz­

ten­Sektorpolitikreformen,

	 l	 Förderung­des­gemeinsamen Politik-

dialogs­mit/zwischen­Regierungen­und­

der­Zivilgesellschaft­der­Partnerländer.

Außerdem­wird­die­bilaterale­EZ­gezielt­Koope-

rationen mit multilateralen, einschließlich 

europäischen Programmen­vorbereiten,­um­

den­Wirkungsgrad­des­deutschen­Beitrages­zu­

­erhöhen.­

Grundsätzlich­erfolgt­die­aktive­Unterstützung­

der­indigenen­Völker­in­zwei Ansätzen:­­­

	 l­ einerseits­werden­in­einem­Querschnitts-

ansatz­indigene­Völker­und­ihre­Belange­­

in­allen­Vorhaben­verstärkt­einbezogen­

und­berücksichtigt;

	

	 l	 andererseits­werden­indigene Organisa-

tionen direkt gefördert,­sowohl­auf­natio­

naler­Ebene­als­auch­länderübergreifend­

durch­die­Förderung­regionaler­indigener­

Dachorganisationen­(zum­Beispiel­COICA,­

Zentralamerikanischer­Rat­Indigener­Völ­

ker,­CICA).­

Bei­diesen­Vorhaben­ist­die­Zusammenarbeit­mit­

regionalen­zwischenstaatlichen­Institutionen­

wie­der­Organisation­der­Amazonaspaktstaaten­

(OTCA),­dem­FFoonnddoo­IInndd���ggggeeeennnnaaaa­((((FFFFFIIIII))))),,,,,­dddddeeeeerrrrr­GGGGGeeeeemmmmmeeeeeiiiiinnnnnsssssccccchhhhhaaaaafffffttttt­

der­Andenstaaten­(CAN),­der­Stiftung­Andrés­Bello­

(SECAB),­der­Zentralamerikanischen­Kommission­

für­Umwelt­und­Entwicklung­(CCAD)­und­staat­

lichen­Institutionen­oder­Behörden­für­indigene­

Angelegenheiten­sicherzustellen.­

Grundsätzlich­wird­anerkannt,­dass­die­institutio­

nelle­Festigung­indigener­Interessensvertretun­

gen­ein­langfristiger­Prozess­ist­und­eine­themen­

bezogene­Förderung­auf­Grundlage­konkreter­

Zielvereinbarungen­am­effektivsten­ist.­­­­

Bei­der­Durchführung­aller­Vorhaben,­welche­

die­Belange­indigener­Völker­berühren,­sind­fol­

gende­Anforderungen­zu­beachten:

	 l	 kulturspezifische­Betrachtungsweise­der­

Situationen­indigener­Gemeinschaften­und­

deren­Veränderungsprozesse,

	 l	 Förderung­des­interkulturellen Dialogs­

auf­allen­Ebenen­unter­gleichberechtigter­

Beteiligung­indigener­Frauen­und­Männer.­

Unterstützung­bei­der­Prävention/Minde­

rung­interethnischer­und­interkultureller­­

Konflikte, insbesondere bei wirtschaftli­

chen­Interessen,

	 l	 institutionelle Stärkung­indigener­Orga­

nisationen­auf­verschiedenen­Ebenen,

	 l	 Einstellung­von­indigenem Fachpersonal­

und­deren­Integration­in­die­Vorhaben­

sowie­in­die­Strukturen­der­Partnerorgani­

sationen­unter­Berücksichtigung­der­Gleich­­

berechtigung­der­Geschlechter­und­der­

Stärkung­der­Rolle­der­Frau,

	 l	 Aus- und Fortbildung von Partnerfach-

kräften­(unter­anderem­zum­Thema­Men­

schenrechte), insbesondere Qualifizierung 
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indigener Fach­ und Führungskräfte, unter 

besonderer Beachtung indigener Frauen,

	 l	 Förderung der Gleichberechtigung von 

Frauen, d.h. Berücksichtigung von Gender­

aspekten auf al­l­en Ebenen der Vorhaben­

pl­anung und ­durchführung,

	 l	 Stärkung des regionalen Erfahrungsaus-

tausches über Aus­ und Fortbil­dung und 

den Einsatz geeigneter Medien (Internet, 

Radio, TV). Dabei geht es nicht nur um einen 

gl­eichberechtigten Zugang zu verschiede­

nen Medien, sondern auch um innovative 

Mögl­ichkeiten, Informationen sowohl­ in 

al­s auch aus abgel­egenen Regionen verfüg­

bar zu machen,

	 l	 Förderung von Entwicklungspartner-

schaften zwischen indigenen Ziel­gruppen 

und der Privatwirtschaft im Rahmen von 

Publ­ic­Private­Partnerships ((PPPPPP)),,

	 l	 spezifisches geschl­echtersensibl­es Moni-

toring der beabsichtigten und unbeabsich­

tigten Wirkungen auf indigene Völ­ker. 

Das BMZ wird sich in Abstimmung mit beteil­igten  

Ressorts dafür einsetzen, einen mögl­ichen deut­

schen Beitritt zum Fondo Indígena abschl­ießend 

zu prüfen und vorzubereiten. Darüber hinaus wird 

das BMZ seine Bemühungen um eine Zustimmung 

der Bundesregierung zu einer deutschen Ratifi-

kation der ILO-Konvention 169 fortsetzen. 

7.3 Regionale und sektorale Schwerpunkt-

setzung

Die Förderung indigener Völ­ker und Organisatio­

nen konzentriert sich weiterhin auf Länder und 

Regionen mit hohen indigenen Bevölkerungs-

anteilen. Dies sind vor al­l­em Bol­ivien, Ecuador, 

Guatemal­a und Peru. In diesen Ländern muss hin­

sichtl­ich der verschiedenen Lebensmuster, Inter­

essenlagen und Probleme unterschieden werden, 

die zum Beispiel zwischen Hochland- und Tief­

landvölkern oder generell zwischen Indigenen in 

ländlichen oder urbanen Lebensräumen gegeben 

sind. 

Kooperationsansätze mit indigenen Völkern er­

geben sich in den einzelnen Ländern auch durch 

thematische, natur- und kulturräumliche 

Gesichtspunkte, die von weltweiter Bedeutung 

sind. Beispiel dafür ist die Tropenwalderhaltung 

im Amazonasraum.

Den übergeordneten thematischen Rahmen für 

die Förderung indigener Völker und ihrer Organi­

sationen bilden die bestehenden sektoralen 

Schwerpunkte der deutschen staatlichen EZ. 

Innerhalb dieser Schwerpunkte sind die folgen­

den vier Themenbereiche besonders förderungs­

würdig: 

(1)	 Demokratie, Zivilgesellschaft und 

öffentliche Verwaltung 

Demokratieförderung ist in multikulturellen 

und multiethnischen Gesellschaften grundsätz­

lich nur unter Einbeziehung der unterschied­

lichen ethnischen Gruppen und unter Beachtung 

ihrer Menschenrechte möglich. Dem gelebten 

Recht auf Unterschiede, der Gleichberechtigung 

und Selbstbestimmung, der Zusammenarbeit 

zwischen Staat und Zivilgesellschaft und der 

Stärkung eines multikulturellen Dialogs kommt 

dabei besondere Bedeutung zu. Reformen zur 

Staatsmodernisierung und Demokratisierung 

müssen sich auch am Grad der Einbeziehung der 

indigenen Bevölkerung messen lassen. Darüber 

hinaus bilden die nationalen Verfassungen der 

Partnerländer einen wichtigen Bezugsrahmen,  

in welchem die Rechte indigener Bevölkerungs­

gruppen fest verankert sein sollten. 

Bei Vorhaben der Verwaltungsreform wird dar­

auf geachtet, dass die indigene Bevölkerung von 

ihren Rechten, den staatlichen Dienstleistungen 
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sowie den al­l­gemeinen Beteil­igungs­ und Zu­

gangsmögl­ichkeiten (zum Beispiel­ bei Behörden 

und Gerichten) gl­eichberechtigt Gebrauch machen 

kann. Bei der Dezentralisierung pol­itischer und 

administrativer Entscheidungsprozesse wird die 

Stärkung l­okal­er Vertretungs­ und Sel­bsthil­fe­

strukturen der indigenen Bevöl­kerung, vertreten 

durch Frauen und Männer, und ihre stärkere Be­

teil­igung in offiziel­l­en Sel­bstverwal­tungskörper­

schaften gefördert. 

In Vorhaben mit dem Schwerpunkt Rechtsreform 

und Rechtsberatung ist darauf zu achten, dass  

die Umsetzung national­er Gesetze und Regel­un­

gen geziel­t die Rechte indigener Völ­ker unter­

stützt und Rechtssicherheit auch für indigene 

Minderheiten hergestel­l­t wird. Dabei müssen in­

ternational­ verbindl­iche Normen oder zwischen­

staatl­ich vereinbarte Ziel­e wie Menschenrechte 

inkl­usive der Rechte von Frauen und Kindern, 

Minderheitenrechte und indigene Rechte beach­

tet werden. Im Rechts­ und Justizbereich sind die 

von indigenen Völ­kern angewandten traditio­

nel­l­en Verfahren der Konfliktregel­ung und das 

Gewohnheitsrecht – insoweit diese nicht eine 

Benachteil­igung von Frauen darstel­l­en – zu be­

rücksichtigen. Rechtsberatungs­ und Sel­bsthil­fe­

einrichtungen der indigenen Bevöl­kerung sol­l­en  

auf l­okal­er, national­er und regional­er Ebene ge­

fördert werden, um damit Räume zu schaffen, 

in denen Interessen indigener Frauen und Män­

ner im Dial­og artikul­iert und verhandel­t werden 

können. Dafür ist eine stärkere Verzahnung und 

Koordination der verschiedenen Rechtssysteme, 

auch basierend auf der Aus­ und Fortbil­dung des 

Personal­s, wichtig. 

(2) Management natürlicher Ressourcen 

und nachhaltige ländliche Entwicklung

Die Erhal­tung und nachhal­tige Nutzung der 

Land­ und Naturressourcen ihrer traditionel­l­en 

Lebensräume ist für alle indigenen Völker über-

lebenswichtig. Diese Lebensräume und ihre Res­

sourcen sind wegen ungekl­ärter oder fehl­ender 

Landrechte sowie vielfältigem und konfliktrei­

chem Nutzungsdruck (Ausbeutung der Boden­

schätze, Holzraubbau, Ausweitung der Agroin­

dustrie, Bevölkerungswachstum, Siedlungsdruck 

etc.) bedroht. Traditionelle indigene Anbaumetho­

den und über Jahrhunderte gesammelte Erfah­

rungen über die schonende Nutzung dieser Le­

bensräume werden oft nicht mehr angewandt. 

Mangelnde alternative Einkommensquellen und 

fehlender Zugang zu Krediten und Dienstleistun­

gen erschweren ihrerseits nachhaltiges Manage­

ment der natürlichen Ressourcen. Bessere Chan­

cen für Eigeninitiativen und Leistungen indige­

ner Völker im Agrarbereich sind für die Ernäh­

rungssicherung und damit Armutsbekämpfung 

unentbehrlich.

Maßnahmen in diesem Bereich sollten zur Vermei-

dung, Begrenzung oder Lösung von Raumord-

nungs-, Landrechts- und anderen Nutzungs

konflikten beitragen und auf eine direkte Verbes

serung der Lebenssituation der indigenen Bevöl-

kerungsgruppen, unter anderem durch die Inwert­

setzung traditioneller indigener Nutzungsformen, 

hinwirken. Dabei werden die Anerkennung ge-

meinschaftlicher Eigentums- und Nutzungs

rechte in indigenen Siedlungsgebieten sowie ein 

wirksamer Schutz vor Umsiedlungen, entschädi­

gungslosen Enteignungen und gravierenden Ein-

griffen in indigene Lebens- und Wirtschafts­

räume angestrebt. Außerdem sollte beachtet 

werden, dass die indigene Bevölkerung wie auch 

andere Bevölkerungsgruppen einen ihrer Situa­

tion angepassten Zugang zu Krediten und Bera­

tungsdiensten erhält und gleichberechtigt in 

Landverteilungsmaßnahmen einbezogen wird.

Auf die Anerkennung dieser Rechte ist vor allem 

bei Vorhaben zur Tropenwalderhaltung und bei 

nicht spezifisch auf indigene Völker ausgerichte­

ten Vorhaben der ländlichen Entwicklung und 

anderen Sektoren hinzuwirken. In Konfliktsituati­

onen wie der Überlappung von Naturschutzge­

bieten und Lebensräumen indigener Völker und 

anderer Nutzungskonflikte setzt sich die deut­
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sche EZ für die Beachtung indigener Rechte, den 

Schutz der indigenen Lebensräume und für ein 

selbstbestimmtes nachhaltiges Ressourcenmanage­

ment ein.  

Bei Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbe­

dingungen der indigenen Bevölkerung wird eine 

gesetzliche und faktische Absicherung der über­

lieferten Rechtsansprüche, insbesondere auf das 

bewirtschaftete Land und das traditionelle Wis­

sen, angestrebt. Die Kenntnisse und das traditio

nelle Wissen indigener Völker sollen im Sinne 

der Biodiversitätskonvention geschützt werden, 

um indigenen Frauen und Männern gleicherma­

ßen eine angemessene Beteiligung an der Nutzung 

dieses Potenzials zu ermöglichen.25 

(3)	 Friedensentwicklung und 

Krisenprävention

In verschiedenen Ländern Lateinamerikas herr­

schen Spannungen zwischen den indigenen Völ­

kern, der nicht-indigenen Gesellschaft und den 

nationalen Regierungen. Oft sind diese Spannun­

gen mit Konflikten um den Zugang, die Nutzung 

und die Verfügungsgewalt über natürliche und 

wirtschaftliche Ressourcen verwoben und führen 

teilweise auch zu gewaltsamen Auseinanderset­

zungen. Die deutsche EZ unterstützt die Akzep­

tanz von selbstbestimmten Entwicklungswegen 

und traditionellen Rechten indigener Völker in­

nerhalb von Nationalstaaten sowie die praktische 

Ausgestaltung von multiethnischen Gesellschaf­

ten. Dabei kann sich die deutsche EZ durchaus im 

Spannungsfeld konkurrierender Rechtsansprüche 

zwischen indigenen und anderen gesellschaft­

lichen Gruppen befinden. 

Grundsätzlich sind bei Maßnahmen in Krisen- 

oder Konfliktregionen die Grundsätze des BMZ-

25	Im Rahmen der Biodiversitätskonvention wurden 2003 auch die so 
genannten „Akwé: Kon �������������������������������������������������    Guidelines���������������������������������������    “ verabschiedet. Dies sind freiwillige 
Richtlinien für die Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen auf 
kulturelle, ökologische und soziale Aspekte für EZ-Vorhaben auf indi­
genen Territorien (zum Beispiel heilige Stätten).

Konzeptes für Krisenprävention, Konfliktbearbei­

tung und Friedensförderung zu beachten. In Län­

dern oder Teilregionen mit hohen Anteilen an  

indigener Bevölkerung sollen Konfliktanalysen 

unter expliziter Behandlung der interethni

schen Konflikte wichtige Entscheidungen zur  

EZ vorbereiten und daraus Ansatzpunkte zur 

Konfliktprävention oder -bearbeitung auf verschie­

denen Ebenen (Regierung, Verwaltung, Zivilge­

sellschaft) abgeleitet werden. 

Die Ausbeutung von Bodenschätzen sowie 

genetischen Ressourcen, die exportorientierte 

Agroindustrie (zum Beispiel Soja, Rinderzucht) 

und der Tourismus gewinnen an Bedeutung.  

Die dabei unter anderem infolge von ungeklärten  

Eigentums- und Nutzungsrechten und institutio­

nellen Schwächen entstehenden Konflikte sind 

vor allem für die indigene Bevölkerung mit repres­

siven Maßnahmen, zum Teil auch militärischen 

Übergriffen, Umsiedlungen, Menschenrechtsver­

letzungen und nachteiligen Beteiligungs- und Nut­

zungsregelungen verbunden. In Ländern und 

Regionen mit steigendem Präventionsbedarf auf­

grund eskalierender Konfliktsituationen sind 

daher unter aktiver Beteiligung von Frauen und 

Männern Maßnahmen zur Vermittlung (Media­

tion, Dialogforen, runde Tische etc.) sowie zur 

Stärkung der Interessenvertretung indigener 

Bevölkerungsgruppen zu fördern. 

Auch die verstärkte Land-Stadt-Migration hat zu 

neuen Formen des Zusammenlebens in den urba­

nen Ballungsräumen geführt, die von Konflikten 

aufgrund ethnischer, insbesondere aber soziöko­

nomischer Ausgrenzung geprägt sind. Maßnah-

men im Bereich der Stadt- und Kommunalent

wicklung sollen eine Bürgerbeteiligung und -ver­

tretung über indigene Selbsthilfeorganisationen –  

differenziert nach Geschlecht und Alter – und über 
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Institutionen wie Ombudspersonen sicherstellen. 

Kommunalpolitik und -verwaltung müssen für 

indigene Belange sensibilisiert, nationale und 

lokale Politiken auf benachteiligende Wirkungen 

untersucht werden. Bürgerrechte und -pflichten 

können über eine politische Grundbildung oder 

Staatsbürgerkunde vermittelt werden. Die Her­

stellung von Rechtssicherheit in Bezug auf Grund­

besitz und Wohnbau ist auch in städtischen Sied­

lungen eine wichtige Schutzmaßnahme vor Ver­

treibung und Umsiedlung indigener (und nicht 

indigener) Zuwanderer.

Angesichts der Vielschichtigkeit und Brisanz von 

Gewaltkonflikten sind der Einflussnahme durch 

die EZ deutliche Grenzen gesetzt. Sie muss jedoch 

dazu beitragen, strukturelle Konfliktursachen zu 

reduzieren, krisenhafte Eskalationen frühzeitig 

zu verhindern sowie gesellschaftliche und staat­

liche Akteure bei der gewaltfreien Konfliktbear­

beitung zu unterstützen. Die EZ ist aber nur ein 

Handlungsfeld und muss durch andere Politik­

felder zur Konfliktprävention und -bearbeitung 

ergänzt werden. In keinem Fall dürfen potenzielle 

oder bestehende Konflikte durch die EZ ausgelöst 

beziehungsweise verschärft werden, entsprechend 

dem Grundsatz der frühzeitigen Konfliktsensi-

bilität, Vorbeugung und Schadensvermeidung 

(Do no harm).

(4)	 Soziale Entwicklung

Angesichts noch hoher Analphabeten- und Schul­

abbrecherraten besteht weiterhin ein besonderer 

Förderbedarf für die formale und nicht-formale 

Grundbildung, besonders bei der interkulturel­

len zweisprachigen Erziehung. Die deutsche EZ 

verfügt in diesem Bereich über langjährige Erfah­

rungen, vor allem in der Ausbildung indigener 

Lehrkräfte (insbesondere Frauen) und der Erarbei-

tung von Lehrplänen sowie Lese- und Lernmate­

rialien. Die interkulturelle Grundbildung für die 

indigene und nicht-indigene Schülerschaft ist be­

sonders in Ländern mit hohen indigenen Bevölke­

rungsanteilen zu fördern, um zum Abbau von 

Vorurteilen beziehungsweise zum Aufbau eines 

multikulturellen Gesellschaftsverständnisses bei­

zutragen. 

Indigene Organisationen fordern verstärkt die 

Qualifizierung von weiblichem und männ-

lichem Fach- und Führungspersonal, das heißt 

die Ausbildung indigener Eliten. Hierzu können 

auch die Unterstützung indigener Forschung be­

ziehungsweise Erfahrungsaustausch zur Bewah­

rung und Kontrolle des traditionellen Wissens 

und Kulturerbes sowie die gezielte Förderung von 

Institutionen und Netzwerken als Brücken inter­

kultureller Beziehungen beitragen.

Auch bei der für Gesundheit und Produktivität 

wichtigen Versorgung mit sauberem Wasser 

sowie bei der entsprechenden Entsorgung sind 

indigene Bevölkerungsgruppen vielerorts benach-

teiligt. Die deutsche EZ unterstützt die Erweite-

rung dieser sozialen Infrastruktur unter Umset­

zung des Rechts auf Wasser.26 

Im Gesundheitsbereich ist vor allem der Aufbau 

gemeinschaftsnaher Basisgesundheitsdienste 

förderungswürdig. Dies beinhaltet nicht nur die 

Ausbildung und Beschäftigung indigenen Ge­

sundheitspersonals, sondern auch die Einbezie­

hung von Trägern traditioneller Gesundheitsvor­

stellungen und -verfahren (zum Beispiel Hebam­

men). Bei Sensibilisierungsmaßnahmen zu HIV/

AIDS ist darauf zu achten, dass die indigene Bevöl­

kerung umfassend und unter Achtung ihrer kul­

turellen, religiösen und spirituellen Wertvorstel­

lungen beteiligt und informiert wird.

26	Siehe zum Recht auf Wasser Art. 11 und 12 des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, ausgeführt in der 
Allgemeinen Bemerkung des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte Nr. 15, VN Dokument E/C.12/2002/11.
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7.4 Instrumente der Umsetzung 

Für die entwickl­ungspol­itische Förderung der in­

digenen Völ­ker stützt sich das BMZ auf ein viel­fäl­­

tiges, spezial­isiertes Instrumentarium von Durch­

führungsorganisationen sowie die Zusammenar­

beit engagierter und erfahrener nicht­staatl­icher 

Akteure. 

Für die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) be­

stehen vor al­l­em Einsatzmögl­ichkeiten bei der 

Finanzierung sozial­er oder wirtschaftl­icher Infra­

struktur (zum Beispiel­ über kommunal­e Investiti­

onsfonds) und dem Schutz und der nachhal­tigen 

Nutzung natürl­icher Ressourcen. 

Die Technische Zusammenarbeit (TZ) über die 

 Gesel­l­schaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ), das Centrum für International­e Migration 

(CIM), den Deutschen Entwickl­ungsdienst (DED) 

und die International­e Weiterbil­dung und Ent­

wickl­ung gGmbH (InWEnt) eignet sich vor al­l­em 

für die Unterstützung des Auf­ und Ausbaus wir­

kungsvol­l­er indigener Sel­bsthil­feorganisationen 

und Interessenvertretungen, für die Regierungs­

beratung sowie bei Maßnahmen zur direkten 

oder indirekten Verbesserung der Lebensbedin­

gungen indigener Völ­ker in den beschriebenen 

sektoral­en Schwerpunkten.  

Die Beiträge der einzel­nen Organisationen werden 

vorzugsweise im Rahmen koordinierter Programm­

ansätze eingebracht. Abgestimmte Kooperations- 

vorhaben mit FZ und TZ gewinnen zunehmend 

an Bedeutung. 

Nicht-staatliche Organisationen, insbesondere 

die kirchl­ichen Entwickl­ungsdienste, die pol­i­

tischen Stiftungen und andere Nichtregierungs­

organisationen haben in Bereichen wie Friedens­ 

und Demokratieförderung, Konfliktbearbeitung 

sowie an den Schnittstel­l­en zwischen Staat und 

Zivil­gesel­l­schaft – vor al­l­em mit indigenen Grup­

pen – besondere Erfahrungen. Diese sol­l­en ver­

stärkt genutzt und gefördert werden, um den oft 

schwierigen Pol­itikdial­og mit Regierungen und 

Zivil­gesel­l­schaft vorzubereiten oder zu vertiefen. 

Zivil­er Friedensdienst (ZFD), Sozial­strukturhil­fe­ 

und Partnerschaftsvorhaben in Bereichen wie 

 Bil­dung und Forschung, Verbandsförderung, 

 Medien­ und Öffentl­ichkeitsarbeit können für 

 bestimmte Situationen notwendige Fortbil­dungs­,

Mittl­er­ und Brückenfunktionen übernehmen. 

Für die konzeptionel­l­e Koordination stehen dem 

BMZ und den staatl­ichen Durchführungsorgani­

sationen fol­gende Instrumente zur Verfügung: 

	 l	 Kriterienkataloge oder Bewertungs-

instrumente zur internen Einschätzung 

der pol­itischen und sozial­en Rahmenbe­

dingungen in den Partnerl­ändern,

	 l	 Länderkonzepte, einschl­ießl­ich geschl­ech­

terdifferenzierter soziokul­turel­l­er und sozio­

ökonomischer Kurzanal­ysen,

	 l	 Schwerpunktstrategiepapiere (SSP), um 

konkrete Ziel­e, Indikatoren und Instrumente 

festzul­egen und um zu verdeutl­ichen, wie 

der Querschnittsansatz verankert wird, 

	 l	 Politikdialog, vor al­l­em bei Regierungs­

verhandl­ungen, hochrangigen Besuchen 

und aktuel­l­en Anl­ässen.

Darüber hinaus stel­l­en sich das BMZ und die 

staatl­ichen Durchführungsorganisationen die 

fol­genden spezifischen Aufgaben, um die Wirk­

samkeit ihrer Zusammenarbeit mit indigenen 

Völ­kern weiter zu erhöhen:

	 l	 institutionelle Verankerung von Zustän-

digkeiten und Förderung der themen-

bezogenen Kompetenzen der Mitarbeiter 

durch Aus­ und Weiterbil­dung,

	 l	 systematische Auswertung von Koope-

rationsansätzen und -erfahrungen und 

verstärkte Koordination,
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	 l	 Gründung eines offenen Arbeitskreises 

von BMZ, Durchführungsorganisationen 

und anderen interessierten Akteuren,

	 l	 Wissensmanagement durch regel­mäßige 

Fachtagungen (Diskussion und Dokumen­

tation von lessons learnt und best practices),

	 l	 verstärkte Einbeziehung von Wissenschaft 

und Forschung zur anthropol­ogisch­ethno­

l­ogischen Begl­eitung und Beratung.

Das BMZ wird, in Zusammenarbeit mit den Durch­

führungsorganisationen, die Umsetzung des Kon- 

zeptes begleiten und durch partizipative Erfahrungs- 

auswertungen und Evaluierungen überprüfen.
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